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Vorl. Datum Thema

1 Mo 18.09.23 Einführung
2 Di 19.09.23 Legalitätsprinzip
3 Mo 25.09.23 Geltungsbereich/Grundbegriffe/Deliktskategorien
4 Di 26.09.23 Deliktsaufbau
5 Mo 02.10.23 Objektiver Tatbestand
6 Di 03.10.23 Objektiver Tatbestand
7 Mo 09.10.23 Subjektiver Tatbestand 
8 Di 10.10.23 Subjektiver Tatbestand
9 Mo 16.10.23 Rechtswidrigkeit Notstand
10 Di 17.10.23 Rechtswidrigkeit – Wahrung berechtigter Interessen und Notwehr 
11 Mo 23.10.23 Rechtswidrigkeit – Notwehr Sonderprobleme Einwilligung 
12 Di 24.10.23 Rechtswidrigkeit – Einwilligung/mutmassliche Einwilligung
13 Mo 30.10.23 La visite du Romand, responsabilité pénale de l‘entreprise (Yvan Jeanneret)
14 Di 31.10.23 Rechtswidrigkeit – Stellvertretende E./gesetzlich erlaubte Handlungen/Irrtümer 

Vorlesungsübersicht



Vorl. Datum Thema

15 Mo 06.11.23 Schuld – Schuldfähigkeit
16 Mo 13.11.23 Schuld – Actio libera in causa und Art. 263
17 Mo 20.11.23 Schuld – Verbotsirrtum
18 Mo 27.11.23 Schuld – Unzumutbarkeit 
19 Mo 04.12.23 Versuch
20 Mo 11.12.23 Rücktritt und tätige Reue
21 Mo 18.12.23 Täterschaft und Teilnahme – mittelbare Täterschaft

Vorlesungsübersicht



III. Grundlagen
1. Geltungsbereich
2. Grundbegriffe
3. Deliktskategorien



Geltungsbereich

− Ousman Sonko war zwischen 
2006-2016 Innenminister von 
Gambia.

− Vorwurf: Unterstützung von 
Präsident Yahya Jammeh in 
systematischer Unterdrückung, 
Folterung, Vergewaltigung von 
Oppositionellen, Journalisten etc.

Swissinfo

https://www.swissinfo.ch/eng/politics/sonko-case_gambia-wants-former-minister-to-answer-charges/42980318


Geltungsbereich

− November 2016: Sonko in der 
Schweiz. BA/FedPol ermitteln.

− 25. Januar 2017 NGO Trial Inter-
national reicht Strafanzeige ein.

− Verhaftung, Untersuchungshaft Pressemitteilung Bundesanwaltschaft

https://perma.cc/28CK-EM6Y
https://perma.cc/28CK-EM6Y
https://perma.cc/ZYF6-BFF9


Geltungsbereich

− 17. April 2023: Bundesanwalt-
schaft erhebt Anklage beim
Bundesstrafgericht in Bellinzona.

− Vorwurf: Verbrechen gegen die
Menschlichkeit, Art. 264a StGB Pressemitteilung Bundesanwaltschaft

https://perma.cc/ZYF6-BFF9


Geltungsbereich

1. Ist Schweizerisches Recht 
anwendbar auf Sonko?

2. Weshalb ist die Schweiz 
überhaupt zuständig?

Pressemitteilung Bundesanwaltschaft

https://perma.cc/ZYF6-BFF9


Räumliche Geltung

− Herr A und Frau X sind somalische 
Staatsangehörige und Eltern zweier 
Töchter B (2006) und C (2007)

− Herr A. kam 2008 alleine in die 
Schweiz, um einen Asylantrag zu 
stellen.

BGE 145 IV 17

https://perma.cc/BWQ8-KM6M


Räumliche Geltung

«au printemps 2013 puis en septem-
bre 2013, X. a amené un tiers à 
pratiquer une excision totale … sur sa 
fille B., respectivement une ablation 
clitoridienne partielle sur sa fille C.»

BGE 145 IV 17

https://perma.cc/BWQ8-KM6M


Räumliche Geltung

− 2015 kam es zur Familienzusam-
menführung in der Schweiz.

− Kann Frau X. in der Schweiz 
verurteilt werden? 

BGE 145 IV 17

https://perma.cc/BWQ8-KM6M


III. Grundlagen
1. Geltungsbereich
2. Grundbegriffe
3. Deliktskategorien



Geltungsbereich

1. Zeitlich
2. Räumlich
3. Persönlich



Geltungsbereich

1. Zeitlich
2. Räumlich
3. Persönlich



1. Zeitliche Geltung

Rückwirkungsverbot



1. Zeitliche Geltung

Ausnahme vom Rückwirkungs-
verbot: lex mitior



Lex Mitior

X. 
verweigert 

Maske

27. Februar 2021 
Busse Covidv-19-

Verordnung

1. April 2022 –
Aufhebung Covid-19-

Verordnung

Gerichtliche 
Beurteilung von X.

Keine Rückwirkung, obwohl milder

Zeitgesetz - 6B_824/2023

https://bger.li/6B_824-2023


1. Zeitliche Geltung

«Der Grundsatz der «lex mitior» gilt 
auch bei Übertretungen und im 
Nebenstraf-recht, jedoch nicht für 
Zeitgesetze, d. h. nicht für Erlasse, 
deren Geltung ausdrücklich oder 
gemäss der Funktion des Erlasses von 
vornherein zeitlich beschränkt ist.»

6B_824/2023, E. 4.2.1

https://bger.li/6B_824-2023


Art. 2 – Lex Mitior

2 Hat der Täter ein Verbrechen oder 
Vergehen vor Inkrafttreten dieses 
Gesetzes begangen, erfolgt die 
Beurteilung aber erst nachher, so ist 
dieses Gesetz anzuwenden, wenn 
es für ihn das mildere ist. 

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/54/757_781_799/de#art_2


Art. 2 – Lex Mitior

2 Hat der Täter ein Verbrechen oder 
Vergehen vor Inkrafttreten dieses 
Gesetzes begangen, erfolgt die 
Beurteilung aber erst nachher, so ist 
dieses Gesetz anzuwenden, wenn 
es für ihn das mildere ist. 
[3 Die Regel, dass milderes Recht 
zurückwirkt, gilt nicht für 
Zeitgesetze.]

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/54/757_781_799/de#art_2


Geltungsbereich

1. Zeitlich
2. Räumlich
3. Persönlich



Räumliche Geltung

Strafhoheit: StGB
Zuständigkeit: StPO 



Räumliche Geltung

Rechtsetzungsgewalt 
(jurisdiction to prescribe)

Rechtsprechungsgewalt 
(jurisdiction to adjudicate)

Vollzugsgewalt
(jurisdiction to enforce) 

Florian Jeßberger, Der transnationale 
Geltungsbereich des deutschen Strafrechts, 
Habil. Berlin 2008, Tübingen 2011, 9 ff. 



Räumliche Geltung

Rechtsetzungsgewalt 
(jurisdiction to prescribe)

Rechtsprechungsgewalt 
(jurisdiction to adjudicate)

Vollzugsgewalt
(jurisdiction to enforce) 

Legislative

Judikative

Exekutive 



Räumliche Geltung

«Ist auf eine Handlung inländisches 
Strafrecht anwendbar, so muss sie 
im Inland verfolgt werden (straf-
prozessuales Legalitätsprinzip)…»

BSK StGB4-Popp/Keshelava, Vor Art. 3 N 32. 



Räumliche Geltung

Schweizerischer Strafhoheit 
unterliegt, wer delinquiert: 
− In der Schweiz
−Gegen die Schweiz
−Als Schweizer im Ausland
−Gegen Schweizer im Ausland
−Als Nichtschweizer im Ausland



Räumliche Geltung

Schweizer Strafhoheit nach: 
−Territorialitätsprinzip
− Flaggenprinzip
− Staatsschutz
−Aktiv./Passiv. Personalitätsprinzip
−Universalitätsprinzip
− Stellvertretende Strafrechtspflege
−…



Räumliche Geltung

Schweizer Strafhoheit nach: 
−Territorialitätsprinzip
− Flaggenprinzip
− Staatsschutz
−Aktiv./Passiv. Personalitätsprinzip
−Universalitätsprinzip
− Stellvertretende Strafrechtspflege
−…

Auslandstaten

Inlandtaten



Räumliche Geltung

Schweizer Strafhoheit unterliegt,  
− Territorialitätsprinzip

− Flaggenprinzip

− Staatsschutz

− Aktives Personalitätsprinzip

− Passiv. Personalitätsprinzip

− Universalitätsprinzip

− Stellvertretende Strafrechtspflege

− …

…wer delinquiert:

…gegen die Schweiz

…in der Schweiz

…in der Schweiz

…als Schweizer im Ausland

…gegen Schweizer im Ausland

…als Nicht-Schweizer im Ausland

… nicht ausgeliefert werden kann



Räumliche Geltung

Schweizer Strafhoheit unterliegt,  
− Territorialitätsprinzip

− Flaggenprinzip

− Staatsschutz

− Aktives Personalitätsprinzip

− Passiv. Personalitätsprinzip

− Universalitätsprinzip

− Stellvertretende Strafrechtspflege

− …

Auslandstaten

Inlandtaten



Art. 3 – Verbrechen/Vergehen im Inland

1 Diesem Gesetz ist unterworfen, 
wer in der Schweiz ein Verbrechen 
oder Vergehen begeht.

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/54/757_781_799/de#art_3


Art. 3 – Verbrechen/Vergehen im Inland

1 Diesem Gesetz ist unterworfen, 
wer in der Schweiz ein Verbrechen 
oder Vergehen begeht.

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/54/757_781_799/de#art_3


Räumliche Geltung

− Auf Schweizer Boden

− Im Schweizer Luftraum

− Auf/in Schweizer (Luft)Schiffen



Art. 3 – Verbrechen/Vergehen im Inland

1 Diesem Gesetz ist unterworfen, 
wer in der Schweiz ein 
Verbrechen oder Vergehen 
begeht.

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/54/757_781_799/de#art_3


Art. 8 StGB – Begehungsort 

1 Ein Verbrechen oder Vergehen 
gilt als da begangen, wo der Täter 
es ausführt oder pflichtwidrig 
untätig bleibt, und da, wo der 
Erfolg eingetreten ist.

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/54/757_781_799/de#art_8


Art. 8 StGB – Begehungsort 

1 Ein Verbrechen oder Vergehen 
gilt als da begangen, wo der Täter 
es ausführt oder pflichtwidrig 
untätig bleibt, und da, wo der 
Erfolg eingetreten ist.

Ubiquitätsprinzip

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/54/757_781_799/de#art_8


Räumliche Geltung

- 8. April 1999: Fredrick Toben 
Einreise nach Deutschland 
Festnahme und Untersuchungshaft.

- Verdacht Publikation rassistische/ 
revisionistische Artikel auf Website 
Adelaide Institute 

Alchetron

https://perma.cc/B5XE-SHT6


Räumliche Geltung

- April 1997 auf australischem Server 
abspeicherte Aussage: «Wir erklä-
ren stolz, dass es bis heute keinen 
Beweis dafür gibt, dass Millionen 
von Menschen in Menschengas-
kammern umgebracht wurden.»

BGH 12.12.2000 – 1 StR 184/00

Schwarzenegger, sic! 2001, 240 ff.)

https://perma.cc/8CA2-22X2
https://perma.cc/S77Z-UB8L


Räumliche Geltung

- Ist Fredrick Toben auch nach 
Schweizer Recht strafbar?



Art. 261bis – Diskriminierung und Aufruf zu Hass

Wer … Völkermord oder andere 
Verbrechen gegen die Menschlich-
keit leugnet, gröblich verharmlost 
oder zu rechtfertigen sucht… wird 
mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren 
oder Geldstrafe bestraft.

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/54/757_781_799/de#art_261_bis


Räumliche Geltung

- In der Schweiz begangen?

- Erfolg in der Schweiz?



Räumliche Geltung

«Stellt ein Ausländer von ihm verfasste 
Äusserungen ("Auschwitzlüge") auf 
einem ausländischen Server in das Inter-
net, der Internetnutzern in Deutschland 
zugänglich ist, so tritt ein zum Tatbestand 
gehörender Erfolg im Inland ein, wenn 
diese Äusserungen konkret zur Friedens-
störung im Inland geeignet sind.»

BGH 12.12.2000 – 1 StR 184/00

Schwarzenegger, sic! 2001, 240 ff.

https://perma.cc/8CA2-22X2
https://perma.cc/S77Z-UB8L


Räumliche Geltung

Schweizer Strafhoheit unterliegt,  
− Territorialitätsprinzip

− Flaggenprinzip

− Staatsschutz

− Aktives Personalitätsprinzip

− Passiv. Personalitätsprinzip

− Universalitätsprinzip

− Stellvertretende Strafrechtspflege

− …

Auslandstaten

Inlandtaten



Räumliche Geltung

17. Februar 2003: ägyptischer Staats-
bürger «Abu Omar»,  mutmasslich
Mitglied einer Terrororganisation, in 
Mailand von einem Team des ameri-
kanischen Geheimdienstes CIA entführt 
und vom Luftwaffenstützpunkt Aviano
über den Schweizer Luftraum nach 
Ramstein/D geflogen. 

wikipedia

https://perma.cc/6M75-EBAM


Räumliche Geltung

Unterstehen die CIA-Agenten 
schweizerischem Strafrecht?

wikipedia

https://perma.cc/6M75-EBAM


Räumliche Geltung

- Entführung (Art. 183 StGB)

- Verbotene Handlungen für einen 
fremden Staat (Art. 271 StGB) 

wikipedia

https://perma.cc/6M75-EBAM


Räumliche Geltung

Schweizer Strafhoheit unterliegt,  
− Territorialitätsprinzip (StGB 183)

− Flaggenprinzip

− Staatsschutz (StGB 271)

− Aktives Personalitätsprinzip

− Passiv. Personalitätsprinzip

− Universalitätsprinzip

− Stellvertretende Strafrechtspflege

− …

Auslandstaten

Inlandtaten



Räumliche Geltung

Schweizer Strafhoheit unterliegt,  
− Territorialitätsprinzip

− Flaggenprinzip

− Staatsschutz

− Aktives Personalitätsprinzip

− Passiv. Personalitätsprinzip

− Universalitätsprinzip

− Stellvertretende Strafrechtspflege

−…

Auslandstaten

Inlandtaten



Räumliche Geltung

Schweizer Strafhoheit unterliegt,  
− Territorialitätsprinzip

− Flaggenprinzip

− Staatsschutz

− Aktives Personalitätsprinzip

− Passiv. Personalitätsprinzip

− Universalitätsprinzip

− Stellvertretende Strafrechtspflege

−…

Auslandstaten

Inlandtaten



Räumliche Geltung

Schweizer Strafhoheit unterliegt,  
− Territorialitätsprinzip

− Flaggenprinzip

− Staatsschutz

− Aktives Personalitätsprinzip

− Passiv. Personalitätsprinzip

− Universalitätsprinzip

− Stellvertretende Strafrechtspflege

− …

…wer delinquiert:

…gegen die Schweiz

…in der Schweiz

…in der Schweiz

…als Schweizer im Ausland

…gegen Schweizer im Ausland

…als Nicht-Schweizer im Ausland

… nicht ausgeliefert werden kann



Räumliche Geltung

- 7. Juli 2017: G-20-Gipel in Ham-
burg. Schwere Ausschreitungen

- Zürcher «Szene-Beizer» beteiligt 
sich an Krawallen.  

- Darf ein deutsches Gericht einen 
Schweizer verurteilen?

WDR, Blick

https://perma.cc/KFC2-TCWJ
https://www.blick.ch/schweiz/zuerich/zuercher-szene-beizer-steht-in-hamburg-vor-gericht-g-20-chaot-zittert-heute-vor-hammer-urteil-id7312514.html


§ 1§ 125 StGB/D – Landfriedensbruch

(1) Wer sich an… Gewalttätigkeiten 
gegen Menschen oder Sachen…, die 
aus einer Menschenmenge in einer die 
öffentliche Sicherheit gefährdenden 
Weise mit vereinten Kräften begangen 
werden, als Täter oder Teilnehmer 
beteiligt… wird mit Freiheitsstrafe bis 
zu drei Jahren oder mit Geldstrafe 
bestraft.

https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/__125.html


Art. 7 StGB – Andere Auslandstaten

1 Wer im Ausland ein Verbrechen oder 
Vergehen begeht, …ist diesem Gesetz 
unterworfen, wenn:
a. Tat am Begehungsort strafbar ist..
b. Täter sich in Schweiz
c. ... nicht ausgeliefert wird.

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/54/757_781_799/de#art_7


Art. 7 StGB – Andere Auslandstaten

1 Wer im Ausland ein Verbrechen oder 
Vergehen begeht, …ist diesem Gesetz 
unterworfen, wenn:
a. Tat am Begehungsort strafbar ist..
b. Täter sich in Schweiz
c. ... nicht ausgeliefert wird.

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/54/757_781_799/de#art_7


Art. 25 BV – Schutz vor Ausweisung

1 Schweizerinnen und Schweizer 
dürfen nicht aus der Schweiz 
ausgewiesen werden; sie dürfen nur 
mit ihrem Einverständnis an eine 
ausländische Behörde ausgeliefert 
werden. HLS

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1999/404/de#art_25
https://perma.cc/49GR-NKEE


Räumliche Geltung

Schweizer Strafhoheit unterliegt,  
− Territorialitätsprinzip

− Flaggenprinzip

− Staatsschutz

− Aktives Personalitätsprinzip

− Passiv. Personalitätsprinzip

− Universalitätsprinzip

− Stellvertretende Strafrechtspflege

−…

Auslandstaten

Inlandtaten



Räumliche Geltung

Schweizer Strafhoheit unterliegt,  
− Territorialitätsprinzip

− Flaggenprinzip

− Staatsschutz

− Aktives Personalitätsprinzip

− Passiv. Personalitätsprinzip

− Universalitätsprinzip

− Stellvertretende Strafrechtspflege

− …

…wer delinquiert:

…gegen die Schweiz

…in der Schweiz

…in der Schweiz

…als Schweizer im Ausland

…gegen Schweizer im Ausland

…als Nicht-Schweizer im Ausland

… nicht ausgeliefert werden kann



Räumliche Geltung

− 7. August 2021: 27-jähriger Thailän-
der gesteht, eine 57-jährige Schwei-
zer Touristin in Phuket getötet und 
bestohlen zu haben.

− Unterdessen wurde er auch wegen 
Vergewaltigung angeklagt. 

− Ist Schweizer Strafrecht auf diesen 
Thailänder anwendbar?

NZZ-online

https://www.nzz.ch/international/acht-franken-fuer-drogen-der-angeklagte-hat-den-mord-an-einer-schweizer-touristin-in-phuket-gestanden-ld.1639459?reduced=true


Thailand Penal Code/1956

Section 288: Whoever, murdering the 
other person, shall be imprisoned by 
death or imprisoned as from fifteen years 
to twenty years.

https://perma.cc/VWH6-VZYF


Art. 7 StGB – Andere Auslandstaten

1 Wer im Ausland ein Verbrechen oder 
Vergehen begeht, …ist diesem Gesetz 
unterworfen, wenn:
a. die Tat auch am Begehungsort strafbar ist..
b. der Täter sich in der Schweiz befindet… 

und
c. ...der Täter jedoch nicht ausgeliefert wird.
2 Ist der Täter nicht Schweizer und wurde das 
Verbrechen oder Vergehen nicht gegen einen 
Schweizer begangen, so ist Absatz 1 nur 
anwendbar, wenn…



Art. 7 StGB – Andere Auslandstaten

1 Wer im Ausland ein Verbrechen oder 
Vergehen begeht, …ist diesem Gesetz 
unterworfen, wenn:
a. die Tat auch am Begehungsort strafbar ist..
b. der Täter sich in der Schweiz befindet… 

und
c. ...der Täter jedoch nicht ausgeliefert wird.
2 Ist der Täter nicht Schweizer und wurde das 
Verbrechen oder Vergehen nicht gegen einen 
Schweizer begangen, so ist Absatz 1 nur 
anwendbar, wenn…



Räumliche Geltung

Schweizer Strafhoheit unterliegt,  
− Territorialitätsprinzip

− Flaggenprinzip

− Staatsschutz

− Aktives Personalitätsprinzip

− Passiv. Personalitätsprinzip

− Universalitätsprinzip

− Stellvertretende Strafrechtspflege

−…

Auslandstaten

Inlandtaten



Räumliche Geltung

Schweizer Strafhoheit unterliegt,  
− Territorialitätsprinzip

− Flaggenprinzip

− Staatsschutz

− Aktives Personalitätsprinzip

− Passiv. Personalitätsprinzip

− Universalitätsprinzip

− Stellvertretende Strafrechtspflege

− …

…wer delinquiert:

…gegen die Schweiz

…in der Schweiz

…in der Schweiz

…als Schweizer im Ausland

…gegen Schweizer im Ausland

…als Nicht-Schweizer im Ausland

… nicht ausgeliefert werden kann



Diskussion
Ousman Sonko



Räumliche Geltung

− Ousman Sonko war zwischen 
2006-2016 Innenminister von 
Gambia.

− Vorwurf: Unterstützung von 
Präsident Yahya Jammeh in 
systematischer Unterdrückung, 
Folterung, Vergewaltigung von 
Oppositionellen, Journalisten etc.

Swissinfo

https://www.swissinfo.ch/eng/politics/sonko-case_gambia-wants-former-minister-to-answer-charges/42980318


Geltungsbereich

− November 2016: Sonko in der 
Schweiz. BA/FedPol ermitteln.

− 25. Januar 2017 NGO Trial Inter-
national reicht Strafanzeige ein.

− Verhaftung, Untersuchungshaft Pressemitteilung Bundesanwaltschaft

https://perma.cc/28CK-EM6Y
https://perma.cc/28CK-EM6Y
https://perma.cc/ZYF6-BFF9


Räumliche Geltung

− 17. April 2023: Bundesanwalt-
schaft erhebt Anklage beim 
Bundesstrafgericht in Bellinzona. 

− Vorwurf: Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit, Art. 264a StGB Pressemitteilung Bundesanwaltschaft

https://perma.cc/ZYF6-BFF9


Räumliche Geltung

1. Ist Schweizerisches Recht 
anwendbar auf Sonko?

2. Weshalb ist die Schweiz 
überhaupt zuständig?

Pressemitteilung Bundesanwaltschaft

https://perma.cc/ZYF6-BFF9


Art. 264a – Verbrechen gg. Menschlichkeit

1 Mit Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren 
wird bestraft, wer im Rahmen eines 
ausgedehnten oder systematischen Angriffs 
gegen die Zivilbevölkerung:
a. einen Menschen vorsätzlich tötet;
b. …der Bevölkerung in der Absicht, sie ganz 
oder teilweise zu vernichten, Lebensbedingun-
gen auferlegt, die geeignet sind, deren 
Vernichtung herbeizuführen;
c. sich ein Eigentumsrecht über einen Men-
schen anmasst und über ihn verfügt, nament-
lich in Form von Menschenhandel, sexueller 
Ausbeutung oder Zwangsarbeit…

Botschaft

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/54/757_781_799/de#art_264_a
https://perma.cc/K7EH-PEME


Art. 264m – Auslandtaten

1 Strafbar ist auch der Täter, der im 
Ausland eine Tat nach dem zwölften 
Titelbis, dem zwölften Titelter oder nach 
Artikel 264k begangen hat, wenn er 
sich in der Schweiz befindet und nicht 
an einen andern Staat ausgeliefert 
oder an ein internationales Strafge-
richt, dessen Zuständigkeit die Schweiz 
anerkennt, überstellt wird.

Botschaft

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/54/757_781_799/de#art_264_m
https://perma.cc/K7EH-PEME


Art. 23 – Bundesgerichtsbarkeit 

1 Der Bundesgerichtsbarkeit unter-
stehen folgende Straftaten des StGB: 
…
g. die Straftaten des zwölften Titelsbis

[Völkermord und Verbrechen gegen 
die Menschlichkeit] und des zwölf-
ten Titelster [Kriegsverbrechen] 
sowie des Artikels 264k [Strafbar-
keit des Vorgesetzten]

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2010/267/de#art_23


Internationale Strafgerichtsbarkeit

Römer Statut des Internationalen 
Strafgerichtshofs
− Abgeschlossen in Rom am 17. Juli 1998
− Von der Bundesversammlung genehmigt 

am 22. Juni 20013
− Ratifikationsurkunde durch die Schweiz 

hinterlegt am 12. Oktober 2001
− In Kraft getreten für die Schweiz am 1. 

Juli 2002

Rome Statute - 17 July 1998 

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2002/586/de
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2002/586/de
https://en.wikipedia.org/wiki/Rome_Statute


Internationale Strafgerichtsbarkeit

«A final reservation about international 
criminal justice can be … selectivity. 
Historically, this mostly came in the 
form of accusations of victor’s justice. 
Modern criticisms which see the ICC’s 
prosecutorial focus on Africa as eviden-
ce of a racial bias…the contemporary 
version of this selectivity reproach. »

Marco Vöhringer, Critiques of 
International Criminal Law Revisited 
in the Light of the Rome Statute, 
Völkerrechtsblog, 10.01.2022

https://perma.cc/MY2Q-BZRW
https://perma.cc/MY2Q-BZRW
https://perma.cc/MY2Q-BZRW
https://perma.cc/MY2Q-BZRW


Diskussion
Genitalverstümmelung 



Räumliche Geltung

− Herr A und Frau X sind somalische 
Staatsangehörige und Eltern zweier 
Töchter B (2006) und C (2007)

− Herr A. kam 2008 alleine in die 
Schweiz, um einen Asylantrag zu 
stellen.

BGE 145 IV 17

https://perma.cc/BWQ8-KM6M


Räumliche Geltung

«au printemps 2013 puis en septem-
bre 2013, X. a amené un tiers à 
pratiquer une excision totale … sur sa 
fille B., respectivement une ablation 
clitoridienne partielle sur sa fille C.»

BGE 145 IV 17

https://perma.cc/BWQ8-KM6M


Räumliche Geltung

− 2015 kam es zur Familienzusam-
menführung in der Schweiz.

− Kann Frau X. in der Schweiz 
verurteilt werden? 

BGE 145 IV 17

https://perma.cc/BWQ8-KM6M


Art. 124 StGB – Verstümmelung weiblicher Genitalien

1 Wer die Genitalien einer weiblichen 
Person verstümmelt, in ihrer natürlichen 
Funktion erheblich und dauerhaft 
beeinträchtigt oder sie in anderer Weise 
schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 
zehn Jahren oder Geldstrafe nicht unter 
180 Tagessätzen bestraft.
2 Strafbar ist auch, wer die Tat im Ausland 
begeht, sich in der Schweiz befindet und 
nicht ausgeliefert wird…

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/54/757_781_799/de#art_124


Räumliche Geltung

«1.3 Ce qui précède conduit à 
interpréter l'art. 124 al. 2 CP comme 
permettant la poursuite de l'infraction 
dès lors que l'auteur, qui a commis la 
mutilation à l'étranger, se trouve en 
Suisse et n'est pas extradé.»

BGE 145 IV 17

https://perma.cc/BWQ8-KM6M


Räumliche Geltung

«Les lésions des organes génitaux 
féminins seraient donc poursuivies 
selon le droit suisse, quels que soient 
la nationalité de l’auteur et de la 
victime, le lieu de commission de 
l’acte et la législation applicable en ce 
lieu. On s’écarte ainsi de la règle de la 
double punissabilité.»

BGE 145 IV 17

https://perma.cc/BWQ8-KM6M


Räumliche Geltung

Schweizer Strafhoheit unterliegt,  
− Territorialitätsprinzip

− Flaggenprinzip

− Staatsschutz

− Aktives Personalitätsprinzip

− Passiv. Personalitätsprinzip

− Universalitätsprinzip

− Stellvertretende Strafrechtspflege

− …

Auslandstaten



Räumliche Geltung

BGE 145 IV 17

https://www.humandignitytrust.org/lgbt-the-law/map-of-criminalisation/



Geltungsbereich

1. Zeitlich
2. Räumlich
3. Persönlich



Art. 9 StGB – Persönlicher Geltungsbereich

1 Dieses Gesetz ist nicht anwendbar 
auf Personen, soweit deren Taten 
nach dem Militärstrafrecht zu 
beurteilen sind.

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/54/757_781_799/de#art_9


Persönliche Geltung

Braucht die Schweiz 
Richter in Uniform?

Brigitte Hürlimann, Richter in 
Uniform, Republik 9.4.2019

https://cdn.repub.ch/pdf/2019/04/09/richter-in-uniform.pdf
https://cdn.repub.ch/pdf/2019/04/09/richter-in-uniform.pdf


Art. 74 MStG – Feigheit

Wer vor dem Feinde aus Feigheit 
sich versteckt hält, flieht oder 
eigenmächtig seinen Posten 
verlässt, wird mit lebenslänglicher 
Freiheitsstrafe oder mit 
Freiheitsstrafe bestraft.



Art. 9 StGB – Persönlicher Geltungsbereich

2 Für Personen, welche zum Zeit-
punkt der Tat das 18. Altersjahr 
noch nicht vollendet haben, bleiben 
die Vorschriften des Jugendstraf-
gesetzes vom 20. Juni 200313 (JStG) 
vorbehalten. 

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/54/757_781_799/de#art_9


Art. 3 JStG – Persönlicher Geltungsbereich

1 Dieses Gesetz gilt für Personen, die 
zwischen dem vollendeten 10. und 
dem vollendeten 18. Altersjahr eine 
mit Strafe bedrohte Tat begangen 
haben.

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2006/551/de#art_3


3. Persönlicher Anwendungsbereich

10 Jahre 18 Jahre 25 Jahre

StGB: nicht anwendbar
JStB: nicht anwendbar

StGB: Straftaten
StGB: Sanktionen

Jugendstrafen
Schutzmassnahmen

Massnahme für junge 
Erwachsene

Strafen und Massnahmen für 
Erwachsene

Strafunmündigkeit

StGB: Straftaten
JStG: Sanktionen



Verhältnis AT II – BT (Erwachsene)

AT II – Sanktionen
− Strafart (Geld-/Freheitsstrafe)

− Strafzumessung

− Bedingter/unbedingter Vollzug

− Massnahme 

BT – Delikt
− Tötung (min. 5 Jahre)

− KörperV. (bis 3 Jahre)

− Diebstahl (bis 5 Jahre)

− Nötigung (bis 3 Jahre)

− Vergewalt. (1-10 Jahre)

Sanktion



Verhältnis AT II – BT (Jugendliche)

AT II – Sanktionen
− Schutzmassnahmen

− Aufsicht
− Persönliche Betreuung
− Ambulante Behandlung
− Unterbringung

− Strafen

− Verweis
− Persönliche Leistung
− Busse
− Freiheitsentzug

BT – Delikt
− Tötung (min. 5 Jahre)

− KörperV. (bis 3 Jahre)

− Diebstahl (bis 5 Jahre)

− Nötigung (bis 3 Jahre)

− Vergewalt. (1-10 Jahre)

Sanktion



Art. 25 JStG – Freiheitsentzug

1 Der Jugendliche, der nach Vollendung 
des 15. Altersjahres ein Verbrechen oder 
ein Vergehen begangen hat, kann mit 
Freiheitsentzug von einem Tag bis zu 
einem Jahr bestraft werden.
2 Der Jugendliche, der zur Zeit der Tat das 
16. Altersjahr vollendet hat, wird mit Frei-
heitsentzug bis zu vier Jahren bestraft, 
wenn er… ein Verbrechen begangen hat, 
das nach dem für Erwachsene 
anwendbaren Recht mit Freiheitsstrafe 
nicht unter drei Jahren bedroht ist…

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2006/551/de#art_25


Zusammenfassung

1. Zeitlich
2. Räumlich
3. Persönlich



III. Grundlagen
1. Geltungsbereich
2. Grundbegriffe
3. Deliktskategorien



Grundbegriffe

− Verbrechen 

− Vergehen

− Übertretung



Grundbegriffe

Verbrechen 
crime, crimine, crim

Vergehen
délit, delitto, delict

Übertretung
contravention, contrav-
venzione, surpassament



Grundbegriffe

Verbrechen 
Vergehen
Übertretung



Art. 15 StGB/TG-1841 – Zuchthaus

Die Strafe des… Zuchthauses kann 
geschärft werden… dadurch, dass 
der Verurteilte … je den andern Tag 
als Nahrung nur Wasser und Brod 
erhält. 



Art. 35 StGB/1937 – Zuchthaus

Die Gefangenen tragen besondere 
Anstaltskleidung und erhalten 
Anstaltskost.

© JVA Lenzburg



Art. 39 StGB/1937 – Haftstrafe 

Die Haftgefangenen tragen ihre 
eigene Kleidung… Selbstbekösti-
gung kann ihnen innerhalb der 
Grenzen des Anstaltsreglements 
gestattet werden.



Grundbegriffe

− Verbrechen

− Vergehen

− Übertretung



Art. 10 – Begriff

1 Dieses Gesetz unterscheidet die 
Verbrechen von den Vergehen 
nach der Schwere der Strafen, 
mit der die Taten bedroht sind.

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/54/757_781_799/de#art_10


Art. 10 – Verbrechen

2 Verbrechen sind Taten, die mit 
Freiheitsstrafe von mehr als drei 
Jahren bedroht sind.

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/54/757_781_799/de#art_10


Art. 10 – Vergehen

3 Vergehen sind Taten, die mit 
Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren 
oder mit Geldstrafe bedroht sind

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/54/757_781_799/de#art_10


Art. 103 – Übertretungen

Übertretungen sind Taten, die mit 
Busse bedroht sind.

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/54/757_781_799/de#art_103


Grundbegriffe

Für die Einordnung als 
Verbrechen, Vergehen und 
Übertretung ist die abstrakt 
drohende Höchststrafe 
massgebend.



Grundbegriffe

Vorwurf Tatbestand
Qualifizierung
Privilegierung

Abstrakte 
Höchststrafe 

Ausgefällte
Strafe

Einordnung

Diebstahl
Fr. 500



Grundbegriffe

Vorwurf Tatbestand
Qualifizierung
Privilegierung

Abstrakte 
Höchststrafe 

Ausgefällte
Strafe

Einordnung

Diebstahl
Fr. 500

Art. 139 Ziff. 1 StGB



Grundbegriffe

Vorwurf Tatbestand
Qualifizierung
Privilegierung

Abstrakte 
Höchststrafe 

Ausgefällte
Strafe

Einordnung

Diebstahl
Fr. 500

Art. 139 Ziff. 1 StGB Freiheitsstrafe bis zu 
5 Jahren



Grundbegriffe

Vorwurf Tatbestand
Qualifizierung
Privilegierung

Abstrakte 
Höchststrafe 

Ausgefällte
Strafe

Einordnung

Diebstahl
Fr. 500

Art. 139 Ziff. 1 StGB Freiheitsstrafe bis zu 
5 Jahren

Bedingte Geldstrafe



Grundbegriffe

Vorwurf Tatbestand
Qualifizierung
Privilegierung

Abstrakte 
Höchststrafe 

Ausgefällte
Strafe

Einordnung

Diebstahl
Fr. 500

Art. 139 Ziff. 1 StGB Freiheitsstrafe bis zu 
5 Jahren

Bedingte Geldstrafe

Diebstahl
Fr. 500.000

Art. 139 Ziff. 1 Freiheitsstrafe bis 
5 Jahre

2 Jahre Freiheits-
strafe bedingt



Grundbegriffe

Vorwurf Tatbestand
Qualifizierung
Privilegierung

Abstrakte 
Höchststrafe 

Ausgefällte
Strafe

Einordnung

Diebstahl
Fr. 500

Art. 139 Ziff. 1 StGB Freiheitsstrafe bis zu 
5 Jahren

Bedingte Geldstrafe

Diebstahl
Fr. 500.000

Art. 139 Ziff. 1 Freiheitsstrafe bis 
5 Jahre

2 Jahre Freiheits-
strafe bedingt

Diebstahl 
Fr. 50 Mio

Art. 139 Ziff. 1 Freiheitsstrafe bis 
5 Jahre

4 Jahre Freiheits-
strafe unbedingt



Grundbegriffe

Vorwurf Tatbestand
Qualifizierung
Privilegierung

Abstrakte 
Höchststrafe 

Ausgefällte
Strafe

Einordnung

Diebstahl
Fr. 500

Art. 139 Ziff. 1 StGB Freiheitsstrafe bis zu 
5 Jahren

Bedingte Geldstrafe

Diebstahl
Fr. 500.000

Art. 139 Ziff. 1 Freiheitsstrafe bis 
5 Jahre

2 Jahre Freiheits-
strafe bedingt

Diebstahl 
Fr. 50 Mio

Art. 139 Ziff. 1 Freiheitsstrafe bis 
5 Jahre

4 Jahre Freiheits-
strafe unbedingt

Diebstahl
Fr. 50.--

Art. 139 Ziff. 1 i.V.m. 
Art. 172ter – geringfügig 

Busse 500 Fr. Busse



Grundbegriffe

Vorwurf Tatbestand
Qualifizierung
Privilegierung

Abstrakte 
Höchststrafe 

Ausgefällte
Strafe

Einordnung

Diebstahl
Fr. 500

Art. 139 Ziff. 1 StGB Freiheitsstrafe bis zu 
5 Jahren

Bedingte Geldstrafe

Diebstahl
Fr. 500.000

Art. 139 Ziff. 1 Freiheitsstrafe bis 
5 Jahre

2 Jahre Freiheits-
strafe bedingt

Diebstahl 
Fr. 50 Mio

Art. 139 Ziff. 1 Freiheitsstrafe bis 
5 Jahre

4 Jahre Freiheits-
strafe unbedingt

Diebstahl
Fr. 50.--

Art. 139 Ziff. 1 i.V.m. 
Art. 172ter – geringfügig 

Busse 500 Fr. Busse
BGE 123 IV 119: Fr. 300.--

https://perma.cc/Y553-VE5V


Grundbegriffe

Vorwurf Tatbestand
Qualifizierung
Privilegierung

Abstrakte 
Höchststrafe 

Ausgefällte
Strafe

Einordnung

Diebstahl
Fr. 500

Art. 139 Ziff. 1 StGB Freiheitsstrafe bis zu 
5 Jahren

Bedingte Geldstrafe

Diebstahl
Fr. 500.000

Art. 139 Ziff. 1 Freiheitsstrafe bis 
5 Jahre

2 Jahre Freiheits-
strafe bedingt

Diebstahl 
Fr. 50 Mio

Art. 139 Ziff. 1 Freiheitsstrafe bis 
5 Jahre

4 Jahre Freiheits-
strafe unbedingt

Diebstahl
Fr. 50.--

Art. 139 Ziff. 1 i.V.m. 
Art. 172ter – geringfügig 

Busse 500 Fr. Busse

3 Fahrlässige 
Tötungen

Art. 117, Art. 49 Freiheitsstrafe bis zu 
3 Jahren

4 Jahre Freiheits-
strafe unbedingt



Grundbegriffe

Relevanz Verbrechen/Vergehen

− Erfolglose Anstiftung

− Verjährung

− Sicherungsverwahrung

− Geldwäscherei

− Zuständigkeit



Grundbegriffe

Relevanz Übertretung: Kein/e…

− Bedingter Vollzug (105 I)

− Unternehmensstrafbarkeit

− Versuch/Gehilfenschaft

− Freiheitsentzieh. Massnahmen

− Strafregister

− Untersuchungshaft



Zusammenfassung

Grundbegriffe (Art. 10 StGB)

− Verbrechen (> 3 J.)

− Vergehen (≤ 3 J.)

− Übertretung (Busse)



III. Grundlagen
1. Geltungsbereich
2. Grundbegriffe
3. Deliktskategorien



Deliktskategorien

Einteilung nach Rechtsgut:
2. Buch: Besondere Bestimmungen

Erster Titel: Strafbare Handlungen gegen Leib und Leben

Zweiter Titel: Strafbare Handlungen gegen Vermögen

Dritter Titel: Strafbare Handlungen gegen Ehre

Vierter Titel: Verbrechen/Vergehen gegen die Freiheit

Fünfter Titel: Strafbare Handlungen gegen sex. Integrität



Deliktskategorien

Weitere Einteilung: 

− Täterverhalten

− Täterwille

− Wirkung

− Intensität

− Täterkreis

− Zeitraum

− Verfolgung



Deliktskategorien
• Begehungsdelikte
• UnterlassungsdelikteTäterverhalten
• Vorsatzdelikte 
• FahrlässigkeitsdelikteTäterwille
• Erfolgsdelikt
• TätigkeitsdeliktWirkung
• Verletzungsdelikt
• GefährdungsdeliktIntensität
• Gemeine Delikte
• SonderdelikteTäterkreis
• Zustandsdelikt
• DauerdeliktZeitraum
• Antragsdelikt
• OffizialdeliktVerfolgung



Deliktskategorien
• Begehungsdelikte
• UnterlassungsdelikteTäterverhalten
• Vorsatzdelikte 
• FahrlässigkeitsdelikteTäterwille
• Erfolgsdelikt
• TätigkeitsdeliktWirkung
• Verletzungsdelikt
• GefährdungsdeliktIntensität
• Gemeine Delikte
• SonderdelikteTäterkreis
• Zustandsdelikt
• DauerdeliktZeitraum
• Antragsdelikt
• OffizialdeliktVerfolgung

Relevanz: Deliktsaufbau/Garantenstellung

Relevanz: Strafbarkeit/Bestrafung

Relevanz: Kausalitätsnachweis

Relevanz: Vorverlagerung Strafbarkeit

Relevanz: Täterschaft und Teilnahme

Relevanz: Rechtfertigung bis Beendigung

Relevanz: Prozessvoraussetzung



Zusammenfassung

Kategorisierung nach Rechtsfolge

− Verbrechen

− Vergehen

− Übertretungen

Kategorisierung nach Rechtsgütern

− Delikte gegen Leib&Leben

− Delikte gegen Vermögen

− Delikte gegen Freiheit

− Delikte gegen sexuelle Integrität



Zusammenfassung

Weitere Deliktskategorien

− Begehen/Unterlassen

− Vorsatz/Fahrlässigkeit

− Erfolg/Tätigkeit

− Verletzung/Gefährdung

− Gemeine/Sonderdelikte

− Zustands-/Dauerdelikte

− Antrags-/Offizialdelikte



Vorl. Datum Thema

1 Mo 18.09.23 Einführung
2 Di 19.09.23 Legalitätsprinzip
3 Mo 25.09.23 Geltungsbereich/Grundbegriffe/Deliktskategorien
4 Di 26.09.23 Deliktsaufbau
5 Mo 02.10.23 Objektiver Tatbestand
6 Di 03.10.23 Objektiver Tatbestand
7 Mo 09.10.23 Subjektiver Tatbestand 
8 Di 10.10.23 Subjektiver Tatbestand
9 Mo 16.10.23 Rechtswidrigkeit Notstand
10 Di 17.10.23 Rechtswidrigkeit – Wahrung berechtigter Interessen und Notwehr 
11 Mo 23.10.23 Rechtswidrigkeit – Notwehr Sonderprobleme Einwilligung 
12 Di 24.10.23 Rechtswidrigkeit – Einwilligung/mutmassliche Einwilligung
13 Mo 30.10.23 La visite du Romand, responsabilité pénale de l‘entreprise (Yvan Jeanneret)
14 Di 31.10.23 Rechtswidrigkeit – Stellvertretende E./gesetzlich erlaubte Handlungen/Irrtümer 

Vorlesungsübersicht



Vorl. Datum Thema

15 Mo 06.11.23 Schuld – Schuldfähigkeit
16 Mo 13.11.23 Schuld – Actio libera in causa und Art. 263
17 Mo 20.11.23 Schuld – Verbotsirrtum
18 Mo 27.11.23 Schuld – Unzumutbarkeit 
19 Mo 04.12.23 Versuch
20 Mo 11.12.23 Rücktritt und tätige Reue
21 Mo 18.12.23 Täterschaft und Teilnahme – mittelbare Täterschaft

Vorlesungsübersicht



Strafrecht AT I 
Prof. Dr. Marc Thommen
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